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Neues helvetisches Tagblatt
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Rathe.

Band ll. Nro. XI.vu. Bern, den 28. Okt. I79Y. (6. Brumaire Vlll.)

G e s e z g e S u n g.

Grosser Rath, iZ. October.
(Fortsetzung.)

^Beschluß von Kuhns Meinung.)

Ich erklärte mich zugleich bestimmt, daß
ich über den Verhalt der Sache nicht urthci-
len könne, zumal ich nur die eine Parthei
gehört habe, daß ich die Verweisung derselbe»
an das Vollziehungedirektorium verlange, das
demjenigen Recht schaffen werde, der Recht
habe.

Seither ist in dem Bulletin von Lausanne ein
Aufsaz erschienen, worin es heißt: der B. Wyß
habe im großen Rath Freunde gefunden, die
dem Statthalter Planta die Entlassung des
Unttrstatthalters Stuber nicht verzeihen können,
und denselben deswegen in der Meinung des
Publikums durch Vorlegung dieser Denunciation
herabzusetzen gesucht haben. Ich finde mich
deswegen genöthigt, hier öffentlich z» erklaren,
doß, ungeacht ich es mir zur Ehre rechne, den
B. Ctuber meinen Freund zu nennen, weil er
em rechtschaffener Mann ist, ich seine Enrlas-
sung dem B. Planta übel zu nehmen mich „ie
berechtigt geglaubt habe. Er ist dem Direkte-
rium fur «ein« Untecbeamten verantwortlich: er
hat a„o mei»,m Bedünken nach das unbedingte

entlassen, sobald er es gut
i^ ^..^.'^kin« niedrige Veàmdung, daß
ich durch solche Absichten zu Vorlegung jenerDenunciation bewogen worden sc». Eben so

MnN ^ daß ich der Freund des B.
> O ^

^ kennê ihu Nicht. Ich wünschte
daê ^ anonymen Briefschreiber, diedas Bulletin von Lausanne gewählt haben, »mmeine und anderer Repräsentanten Absichten
Ma-k?°umdcn, e.-mai schweigen, oder die
^.a?ke abnehmen, und ims gerade;» unterAagen .«ten möchten. Zn Nks.cht der Pe-

tition des Gerichts Zollikofen begehre ich Ver
Weisung an das Vollziehnngsdirektorinm. Wenn
B. Wvß strafbar ist, so soll dasselbe dafür
sorgen, baß er vor den behörigen Richter ge-
zogen, und nach Verdienen gezüchtigt werde.

Suter stimmt Kühn bei, und bemcrkt nur,
daß die Verläumdung so sehr seit einiger Zeit
manchen ehrlichen Mann giftig begeifert, daß
er die Commission wider Vcrlaumsungen auf-
fodert, schleunig ihr Gutachten einzugeben.

Nuce stimmt bei, und bemerkt, daß jener
Gegenstand nicht uns, sondern dem Direkte-
rium hätte vorgelegt werden sollen; übrigens,
wer öffentlich verlaumdec wurde, muß auch ch-
sentlich gerechtfertigt werden.

Die Bittschrift wird dem Direktorium über-
wiesen.

Sam. Rikkt, Unterflatthaltcr von Wannen,
zeigt an, daß er erst den 6. O!t. tev »'e;
über Stempelung der Bittschriften er.hairen
habe, 'und also dasselbe erst von da in Aus-
Übung bringen konnte.

Fischer ertheilt schriftlich Bericht über seine
Direktorialsendung im Oberland.

Der llnterstatthalttr von Willisau wünscht,
daß die Agenten nicht zur öffentlichen Vcrlc-
sung der Gesetze und Proklamationen gesezlich
verpflichtet seyn, wcil einige hierzu unfähig find.

Auf Kilchmanns Antrag geht mm, zur
Tagesordnung.

Die Gesellschaft der Weber in Bern klagt,
daß das Direktorium von ihrem Armcngut das
gezwungene Anleben abfodere.

Kühn fodert Vertagung, bis das Direkte-
rium die gefederte Auskunft ertheilt hat.

Nuce folgt, und will das Direktorium hier-
über aufs neue ausfodcrn.

Diese Anträge werden angenommen.
Die Munizipalität von Walperswyl im Kan-

ton Bern bitter für ein uneheliches unmündiges
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Kind ein Theil des Erbes feines übrigens kin-
derlosen Vaters.

Rellstab. Diese Bittschrift macht dieser
Gemeinde Ehre; allein wir können nicht in
dieselbe eintreten, und müssen zur Tagesord-
nung gehen, den Gegenstand im Allgemeinen
aber der Commission überweisen.

Dieser Antrag wird angenommen.
Die Munizipakität der Gemeinde Langnau

im Kanton Bern fragt, ob sie nicht eine Busse
wider das Tanzen zur Handhabung der Polizei
aufiegen dürfe.

Kühn hat gerne, wenn das Volk sich freut,
und eine Munizipalität kann sich durchaus nicht
mit solchen GeftiM befassen; daher gehe man
hierauf begründet zur Tagesordnung. Hübe r
fodcrt einfache Tagesordnung. Nüce wünschte
auch, daß jeder Bürger alle Tage ein wenig
tanze» 'önn e; die Munizipalitat soll nur die
Unordnungmacher kraftig bestrafen; er stimmt
ganz Kühn bei. Kilchmann will diesen Ge-
genstand dem Pclizeiminister übersenden. Hu-
der beharret, oder will die Sache dem Dirck-
rorium überweisen. Su ter folgt Hubcrn.
Man geht zur Tagesordnung.

Einige Bürger der Gemeinde Longired im
keman wünschen, daß die zahlreichen Haus-
Haltungen mehr Nutzen von den Gcmeindgütern
ziehen können, als diejenigen, welche sich in
viele kleine Haushaltungen theilen.

Preuz fodcrt Verweisung ans Direktorium.
Kilchmann fodert Tagesordnung, welche

angenommen wird, r
Zliiimermann, im Namen einer Com-

Mission, legt folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
In Erwägung der Botschaft des Vollziehungs-

dircktorüuus vom 5. Oktober lczthii: durch
welche dasselbe den geftzgcbcnden Rathen an-
zeigt, daß das Kriegsgericht zu Oron, wel-
ches die Verbrecher des Kantons Oberland
beurtheilte, auf eine höchst ungerechte und
strafwürdige Art dabei verfahren sen.

In Erwägung, daß dadurch das Vollziehungs-
dircktorium bewogen wird, diese Richter ge-

richtlich verfolgen zu lassen, und den gcftzge-
bcnde» Räthen die Frage znr Entscheidung vor-

legt, ob diese gerichtliche Verfolgung mcht vor
dem Kantonsgericht des Kantons Oberland
start haben soll;
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hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
beschlossen:

Die von dem Vollziehungsdircktorium vor-
zunehmende gerichtliche Verfolgung gegen das
Kriegsgericht in Oron, welches die Staats-
verbrecyer des Kantons Oberland zu beurthei-
len hatte, soll vor dem Kantonsgericht des
Kantons Oberland unter den gesezlichm Formen
vorgenommen werden.

Koch: In einem civilisirten Staat ist nichts
empörender, als Wiiikühr in der richterlichen
Gewalt; und da diese leider nur zu sehr in
diesem Kriegsgericht statt hatte,' so fodere ich

Drmglichkeirsertlàrung und Annahme dieses

zwctmafiigen Gutachtens. Dieser Antrag wird
angenommen.

Koch: Lezten Samstag haben wir beschlossen,
daß in den gcgenwàrligcu Zeitumsiànden keine

Repräsentanten über den Sontag sich entferne»
sollen: nun haben sich die Zêicumstânde hier-
über noch nicht geändert, und also ist es un-
ser aller Pflicht, auf unsrer Stelle zu bleiben;
ich begehre also, daß der Gebrauch der Ur-
laubserrheilungen einstweilen verschoben werde,
und sich kem Mitglied aus unsrer Mitte cnt-
ferne.

Herzog v. Eff. will diese Urlcubscrtheilun-
gen nicht aufschieben, aber beschließen, daß

sich kein Mitglied entfernen soll, bis auf web
tere Erlaubniß der Räthe. Koch will sich gern
mit Herzog vereinigen, dem auch H über bei-

stimmt, und dessen Antrag angenommen wird.
Die Versammlung bildet sich in geheimes

Comice.

Senat, 15. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der D. Ulrich Obmann, gewähltes Mit?
glied des Senats aus dem Kanton Bern, legt
seine Vollmachten vor, die richtig befunden
werdeil. Er nimmt seinen Platz im Senat ein,
und erhält den Bruderkuß.

Boxler und Kubli verlangen Urlaub für
4 Wochen. Meyer v. Arb. verlangt eine»
solchen für 6 Woche». Hoch erbittet sich einen

für 10 Tage. Bodmer verlangt einen solchen

für l Monat.
^ ^Mittelholzer will nur den drei ersten »e-

gehren heute entsprechen. Cran er ist gleicher

Meinung., -
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Der Senat ertheilt den BB. Boxler und
Kubli den verlangten Urlaub.

Der Senat schließt seine Sitzung, und ver-
wirft, auf den Antrag einer Commission, einen
die Stempelgebühren von Wcchsclbricfen bc-
treffenden Beschluß.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird die
Discussion über den die Taxation der Grund-
sii'icke betreffenden Beschluß fortgesczt.

Mitrelholzer findet es auffallend, daß
das Direktorium so spat mit der Botschaft ein-
kömmt, die gegenwärtigen Beschluß veranlaßte.
Man hatte erwarten sollen, daß die Jnstruk-
tionen der ausserordcntlichen Schatzungscom-
missarien von größerer Wirkung gewesen waren,,
als es dieser Beschluß seyn kann. Er kann
nicht zur Annahme stimmen, hauptsächlich we-
gen des 5. Art. Dieser enthält, was gar
nicht hieher gehört, und ein ganz ungerechtes
Zwangsmittel. In mchrern Punkten streitet
dieser Beschluß auch gegen das Eesez über die
Beziehung der Auflagen.

Kubli freut sich, daß man über Finanz-
gegenstande anfangt sich öffentlich zu berathen.
Er sieht das Zurükbleiben unserer Finanzen,
worüber das Direktorium klagt, nicht in den
Ursachen, in denen sie dieses sucht, sondern
in der Beschaffenheit unsers Auflagensystems
selbst, seiner Verwirrtheit und Computation.
Der Landmann haßt es vorzüglich, daß man
ihm seine Güter schätze; freiwillig wurde er
eher und vergnügter das Doppelte gegeben
haben: bei Ehr und Treue gebe jeder an, was
er hat, und zahle verhältnißmäßig davon; so

verfuhr man in Glarus so könnte man auch
zczt^ am besten und einfachsten verfahren. —
Unstreitig ist indeß dieser Beschluß besser, als
das Aus.agenlystem selbst; der Eigenthümer kann
doch mm selbst schätzen. Er nimmt denselben an.
»iî. In/ ô. Art. ist wenigstens
mcht allenthalben ausführbar; in seiner Ge?
gend kann ein hypothecates (Zut anders nickt

stechen? "à", als durch öffentliche Ver-

>day: Unkundc und mehr noch Untreue bei
der liegenden Güter.haben diesen

^ejcytup veranlagt; n?er tvegen den scharfen
Mitteln, die derselbe vorschreibt, den Beschluß
verwirft, der arbeitet gegen desselben Zwek.-)cr 5. Art. wird mißverstanden ; er soll nichts
anders sagen, als wenn in öffentlicher Stei-

geriing das Gut nicht mehr gelten würbe, so

soll der Gläubiger es um den Schatzungsprcis
übernehmen können. Er stimmt zur An-
nehme.

Schärer hätte gewünscht, die Munizipa?
iitaten wären beauftragt worden, jedermann
bei Ehre und Gcw sscn aufzufodern, die Schätzung
seiner Güter schriftlich einzugeben, und die den

Staat dann betrogen hatten, würden um den

4ten Theil dieses Betrags gebüßt. Er nimmt
indeß den Beschluß an.

Münger stimmt zur Annahme. Barras
spricht gegen den Beschluß ; derselbe würde zu
einer neuen Menge Irrungen Anlaß geben; ein
sehr redlicher Mann und guter Patriot kann
sich in Schätzung seiner Güter geirrt haben;
er würde nun bafür als absichtlicher Betrügeram
Vaterland gestraft werden. Ueberdieß sezt der
5. Art. eine Art von Strafe fest, die ganz ein-
seitig ist, und nur gegen Steuerpflichtige, die
hypothecirte Güter haben gelten kann; er wibl
keine solche einseitigen Strafen zugeben. — Die
Güter würden auf diese Art nach und nach
in die Hände der Städter kommen. Endlich
sezt dieser 5. Art. ganz unbegründet voraus,
die Abgaben für das künftige Jahr seyen be-
reits beschlossen. H och glaubt, weder dumme,
uoch einfältige, noch xvahre Patrioten, son-
dorn nur Egoisten und Uebelgesinnte werden
ihre Güter zu niedrig ansetzen ; gegen diese ist ein
Strafgcsez nothwendig. Er nimmt ben Be-
schluß an.

Schneider verlangt Namensaufruf zur Ab-
stiinmung. Dieser Antrag wird angenommen.

Zur Annahme stimmen:

Bay, Box.'er, Caglioni, Frasea, Hoch,
Keller, Kubli, Lafiecherö, Lüchi v. Sol.,
Meyer v. Arb., Münger Pfyffer, Schärer,
Schwaller Stamm, StokmannUsteri, Zäs-
lin, Ziegler, Cart, Obmann.

Zur Verwerfung stimmen :
Barras, Belli, Bergen, Veroloingen, Ber-

thollet, Bodmer, Falk, Genhard, Giudice^
Heglin, Iulicrs, Craned, Lauper, Lüthi v.
Mittelholzcr, Schneider, ' Vauiua, Zulauf,'
Moser, Kuuz.

Mit 21 Stimmen gegen 20 wird der Bè-
schluß angenommen.

Der große Rath übersendet folgenden Aus-
zug seines Protokolls vom 12. Wemm.
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Auszug aus dem Protokoll des grossen Raths
der einen und unthcilbaren helvetischen
Republik, der Sitzung vom iz. Weinmo-
nat 1799.

Präsident: Bürger Akcrmann

Die zweite Verlesung des Gutachtens der
Commission über den 106. Art. der Constitution
wird vorgenommen, durch welches sie vorschlagt,
diesen ioü. Art. noch nicht;urükzunehmen,und
hingegen zu erklären, daß der Wunsch des gr.
Raths sey, daß der Senat sich ohne Aushören
mit der Revision unserer Constitution beschäftig
gen möchte, damit, wenn diese Arbeit beendig:
seyn werde, dieselbe dem Volk zur Genehmi-
gung könne vorgelegt werden.

Der grosse Rath genehmigt diesen Vorschlag.
Dem Protokoll gleichlautend.

Wernh. H über, für Sekr.
Lüthi v. Sol. zeigt an, daß die Revisions-

Commission in 2 Tagen den gcsainten Plan
ihrer Arbeit vorlegen wird.

Das Direktorium zeigt durch eine Botschaft
an, daß es den B. Joh. Rud. Schnell von
Basel zum Präsident des obersten Gerichtshofs
ernennt hat.

Der Vcrbalprozeß der Wahlversammlung
des Kantons Luzern wird auf den Kanzleitisch
gelegt.

Grosser Rath, 16. Oktober.
Präsident: Ackermann.

Rossi fodert, daß der Br. Amrein ehevo-

rjger italienischer Sekretär keine weitere Besol-
vuag erhalte, weil er schon 25 Dublonen bezo-

gen "und so wenige Zeit gedient hat, daß ihm
nichts mehr rechtlich zukommen kann.

C scher. Dem italiänischen Sekretär ist eine

jährliche Besoldung bestimmt worden, wohl
wird Br. Amrein nicht viel mehr für seine

geleisteten kurzen Dienste zukommen, als er schon

empfangen hat, aber eben um dieses ausfindig
zu inachen, ist die Sache den Saalinspektoren

rnng von z Wochen, welche ihm gestattet wirb.
Er macht zugleich noch ein trauriges Gemälde
von der liage semer Gegend, und empfiehlt d/e

Einwohner der alten aber kleinen Stadt Uznaq
zur Unterstützung.

Carrard, im Namen einer Commission,
schlägt über die Bittschrift des Br. Zumbach
von Roll, der Aufschiebung des Verkaufs seiner

an seine Gläubiger verfallenen Güter federt,
die Tagesordnung vor, darauf begründet, daß
die Geftzgebung nicht in diesen richterlichen
Gegenstand eintreten könne. Dieser Antrag
wird ohne Einwendung angenommen.

Escher, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor, über welches Dring-
lichteit erklärt, und welches ohne Einwendung
angenommen wird.

An den Senat.
Nach in Berathungziehung der Bothschaften

des Vollz. Direktoriums vom 4. und vom
18. Herbstmonat,
hat der große Rath nach erklärter Dringlichkeit

beschlossen:
Der Verkauf folgender Narionalgüttr ist ge-

nehmigt.
1. Der Garten des Zollcom- Distrikt Nien.

mis zu Neus, zg Klaftern ent-
haltend. (Schätzung 400 Frk.)
Für 2080 Fr.

2. Ein Haus zu Cheserez, mit —
i l/8 Iuchart Wiesen. (Echaz-
zung Z0-.0 Fr.) Für 54>3 Fr.

z. Das alte Schloß zu Orbe. Distr. Morgts.
(Schätzung 14Ü0 Fr.) Für 1460

IT-.Franken.
4. Die Stadtwies« v. Lausanne, Distr. kauft
5 Iuchart stark. (Schatz. 6000
Fr.) Für 9160 Fr.

Z. Die Wiesen Montriond, ^
21/2 Jucharc stark. (Schätzung
2700 Fr.) Für zoio Fr.

6. Die Wiesen Montborget, — "
übergebe» worden; ich beharre auf dem genom-^ 1/4 Iuchart stark. (Schätzung
«er.cn Beschluß.

Rossi zieht seinen Antrag znrük.
Der Verbalprozeß der Wahlversammlung des

Kantons Bern wird verlesen, und dem Senat
witgccheilt.

Cusivr begehrt schriftlich Urlaubsverlänge-

4Z8Z Fr.) F-? 5200 Fr.
7. Die Wwftn in Longerage,

z/4 Jucharr stark. (Schätzung
1125 Fr.) Für 1500 Fr.

ì Die Fortsetzung folgt.
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8. Wiesen in Longgrage, z/4 Distr. Laus.
Iuchart stark. (Schätzung 1100
Fr.) Für i96o Fr.

9. Die Wiesen zu Montrepos, — —
3/4 Iuchart stark. (Schätzung
1200 Fr.) Für 2245 Fr.

10. Das Cut Tollochenaz, zz Distr.Msrges
Iuchart Land mit Saus und
Scheuer. (Schätzung 24730 Fr.)
Für 33450 Fr.

11. Die Reben im Petit Jou- — —
lens, i H2 Inch, stark. (Schaz-
jung 3000 Fr.) Für 4200 Fr.

12. Ein Gut in Palefleux, Distr, Oron.
19 3(4 Iuchart Matten mit
Haue, Schcuru. Stall. (Schaz-
zung 10900 Fr.) Für 11250 Fr.

iz. Reben in Forchy, i/g Distr. Vevty.
^uchart stark. (Schätzung 40
Fr.) Für 83 Fr.

14 Reben in St. Peter, 5 1/4 — —
^uchart stark. (Schätzung 1440
Fr Für 1600 Fr. 3. z.

15. Reben in Convers les Ci- — —b .s, 4 Iuchart stark. (Schätzung
IIZ0 Fr.) ,zur IÜ2F Fr. 19.

B. Henni, Wirth in Niederwangen bei Bern,
wünscht wegen seinem Ehehasten Recht und er-
ittkner Plünderung fur âge Jahre von der

Gctranksteuer besrett zu werden.
Herzog v. Eff. fodert Tagesordnung,

e 5 k^t, und bemerkt, daß laut einer
auttnden Prozedur dieser Bürger sein Wirths-

Haus verkauft hat. Man gehl zur Tagesord-
vung.

Die Munizipalitat von Mnri, bei Bern, bit-
tet, daß man die Des rteurs dieser Gemeinde
nicht ihre Waffen ersetzen mache, welche sie zu-
rükließen, als sie aus Hunger und Mangel oe-
sertiren mußten.

Nuce fodert Tagesordnung.
KiIch mann will diese Bittschrift dem Di-

rektorium zuweisen.
Koch stimmt Nuce bei, weil Gnade genug

ertheilt wurde, daß die Desertion nicht bestraft
ward.

Kilchmann beharrt, weil er keinen Gegen-
stand ununtcrsucht abweisen will.

Herzog v. Eff. folgt Nuce, und versichert,
daß diese Truppen keinen so großen Mangel
litten. Man geht zur Tagesordnung.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung übersen-
det das Direktorium folgende Botschaft.
Das Vollzichungsdirektorium der helvetischen

einen und uncheilbaren Republik, au die
gesezgebenden Rathe.

Bürger Gesezgcber l
Ein Fall, der dem Vollz. Direktorium vor-

gelegt worden, veranlaßt dasselbe, Euch auf
eine Lücke in den bisherigen Civilgesetzen auf-
merksam zu machen. Die Adoption oder An-
nehmuug an Kindes Statt soll durch eine bür-
gerliche Handlung eines der wohlthätigsten Na«
turvcrhältnisse ersetzen: sie verdient daher in
einer Verfassung, die nur unter dem Schutze
der häuslichen und gesellschaftliche!» Tugend
gedeihen kaun, besonders begünstigt zn werden.
Allein eben wegen ihrer Wichtigkeit darf sie

nicht der Mlltühr überlassen bleiben, sondern
muß bestimmten Vorschriften unterworfen seyn.
Durch die Adoption können Rechte eingeräumt
werden, ü er welche dem Annehmenden nicht
ausschließend die Verfügung zusteht; das Ge-
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sez wird also dafür sorgen, daß sie nicht ein-
fettig geschehe. Sie soil die Bande der Na-
tur ersetzen, und kann also nicht Statt finden,
wo diese schon vorhanden sind. Um jedem
Mißbrauche zu begegnen, bedarf es eine Be-
siimmung des Alters, über welches hinaus keine
Adoption mehr gestattet werden kann.

Die Verpflichtungen des Annehmenden müs
sen im Gesetze genau ausgedruckt, und der
Zeitpunkt angegeben werden, in welchem der
Vertrag durch die frew Einwilligung des Ange-
nommencn seine vollständige Kraft erhält.

DaS Voll;. Direktorium ladet Euch demnach,
Bürger Gesezzeber ein, diese verschiedene Be-
dingungen, unrer denen die Annehmung an
Kindes Statt als eine rechtsgültige Handlung
angesehen werden soll, die Pflichten und Rechte,
welche daraus entspringen, und die Form des
Adoptionsakts durch ein allgemeines Gesez zu
bestimmen. '

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Voll;. Direktoriums,

S a v a r ».

Im Namen des Direktor, der Gen. Sekretär,
M o u s s o ».

Kilchmann sieht die Sache für bedenklich

an, und foderc Verweisung an eine Coin-
mission.

Koch. Wenn wir einst in Fall kommen,
einen Civilcodex zu bearbeiten, so wird diestr
wichtige Gegenstand auch behandelt werden:
ihn abgesondert zu behandeln, hat zu große
Schwierigkeit, und ich gestehe aufrichtig, daß
ich diese Botschaft für etwas voreilig halte, und
daher einzig begehre, daß sie der Civilgrsezge-
bungs-Commission überwiesen werde.

»über folgt Koch, und bittet dringendsi,
daß diese Commission, pon der eigentlich die

wahre Einheit ausgehen soll, arbeite, und alle

Monat Rechenschaft von ihrer Arbeit ablege,
bei der sie auch andere Bürger zu Rathe zie-

hen kann.
Carrard: wenn man diese Commission auf

einmal in solche Thätigkeit setzen will, so müs-
sen die Mitglieder derselben sowohl von den

andern Commissionen, als auch von den Ci-
kzungen befreit werden.

Kühn: lim ein Hans zu bauen, muß man
nicht beim Dach, sondern beim Fundament an-

saugen; nun ist isse Constitution das Fundn-
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ment unsrer gesellschaftlichen Ordnung, und
da diese jezt abgeändert werden soll, so muß
erst diese vollendet seyn, ehe man die weitere
Entwicklung unfter gesellschaftlichen Verhältniße
bestimmen kann, sonst werden wir kein plan-
maßiges lind zusammenhängendes Ganzes her-
ausbringen; folglich kann einstweilen noch keine

Arbeit von dieser Commission gelodert werden.
Koch: Freilich wäre es sehr zwekmäßig,

wenn wir einen Civilcodex Härten; aber der
eine Theil desselben, die Prozeßform ist, wie
Kühn richtig bemerkt, durchaus unmöglich zn
bearbeiten, ehe wir die Constitution bestimmt,
und durch dieselbe die Tribnnalien festgesezt
haben denn nur auf diese muß jene berechnet
werden. Allein der andere Theil der Civilge-
sezgebnng, der die Gesetze selbst betrifft, kann
bearbeitet werden, sobald wir die Grundsätze
der Gtaatsverfassnng kennen, welche wir in der
unftigen nicht abändern werden; denn sobald
Gleichheit der Rechte, und stellvertretende De-
mokrakie da ist und bleibt, so bringen die übri-
gen Formen der Staatsverfassung keine Modi-
ficationen in die Civilgesetze selbst, und können
also ohne wettere Rüksicht auf diese entworfen
werden. Allein, wann es nun um die Frage
zu thun ist, wie diese Arbeit unternommen wer-
den soll, dann gestehe ich aufrichtig, daß ich

nicht einsehe, wie wir selbst ein solches Geftz-
buch von uns aus durch eine Commission eitt-
werfen lassen wollen, denn es ist durchaus
nothwendig, daß diese Arbeit von einem ein-

zigen Kopf entworfen, und von der gleichen
Feder ausgeführt werde, und dieses kann also

von unsren sonst schon zu sehr beschäftigtigttn
Mitgliedern nicht geschehen, und die Commis-
sion sollte sich daher ausschließend mit der

Methode beschäftigen, wie dieser Vorschlag ans-
zuführe» sey, und das Beispiel Preußens könnte
hierüber vielleicht am zwekmäßigsten benuzt

werden; wir müssen die allgemeinen Grundideen
angeben, und auf diese hin von einzelnen gu-
ten Köpfen durch öffentliche Ausschreibung das
Geftzbuch selbst entwerfen lassen; diese ver-
schiednen erhaltncn Entwürfe wurden dann be-

kannt gemacht, und so der allgemeinen Prüfung
Preis gegeben, und erst dann der eine »der

andere Entwurf von der Gesezgebung sanctiomrt.
um aber diesen oder einen ähnlichen Weg
zuschlagen, muß erst eiue Commissiou hierüber
selbst arbeiten, und dann bevollmächtigt werden.
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sie dann mit Leichtigkeit über die Art uns ein
Gesezbuch zu verschaffen, arbeiten könne.

Schlu m pf kann der Verminderung der Com-
mission nicht beistimmen, wegen der Manniq-
faltigkeit der in Helvetica bestehenden Gesetze:
dieses abgerechnet, stimmt er Zimmcrmann bei.

Die Bothschaft des Direktoriums wird einer
neuen Civilrechtscommifflon überwiesen, welche
zugleich den Auftrag erhalt, ehestens über die

Art der Republik einen Civilcodcr zu verschaf-
fen, zu arbeiten. Die Versammlung ernennt
in diese Commission durch geheimes Stimmen-
mehr: Koch, Kühn, Zimmermann,^Car-
rard und Anderwerth.

Die Versammlung bildet sich neuerdings in
geheime Sitzung.

Senat, 16. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der B. Friedrich Lüthard, von Bern,
gewähltes Mitglied des Senats von der Wahl-
Versammlung des Kantons Bern, legt seine
Vollmachten vor, welche richtig befunden wer-
den. Er nimmt Plaz im Senat, und erhalt
den Bruderkuß vom Präsident.

Die Discussion über den Beschluß, die vo«
der Gemeinde Wynigen, Kanton Bern, a.î
ihren Pfarrer zu leistenden Erstlinge betreffend,
wird eröffnet.

Die Berichte der Commission waren folgende:
> Die Commission, deren Sie den Auftrag
gegeben, den Beschluß des großen Raths vom
4. Oct. 1799 zu untersuchen, hat sich in ihrer

darüber die verschiedenen erforderlichen Maaß-
regeln zu ergreifen.

Huber weiß auch daß man ein Haus nicht
beim Dach zu bauen anfangt, aber doch kann
man einen Plan des Ganzen haben, und das
Zimmerwerk und die Ziegel zum Dach in Be
reitschaft halten; ich stimme im Ganzen Koch
bei, und wünsche, daß die Commission ver-
mindert, aber dann nachher angehalten werde,
in 4 Wochen Rechenschaft von ihrer Arbeit zu
geben. Auch fodere ich meine Entlassung aus
dieser Commission.

Anderwerth: In Preußen ist 12 Jahr an
dem Gesezbuch gearbeitet worden, aber warum
sollten wir die ganze bürgerliche Gesezgebung
auf einmal und nicht die einzelnen Abtheilun-
gen dieses Gegenstandes abgesondert behandeln
wollen? allein auch zu diesem müßten wir uns
entschließen, die Sitzungen für einige Wochen
einzustellen, und in "dieser Zeit die fähigsten
Mitglieder zu beauftragen, verschiedene Theile
unsrer Verfassung und Gesezgebung zu bearbei-
ten, und dann der Versammlung vorzulegen;
ohne dieses Hülfsmittel, welches ich aber auch
schon fruchtlos vorschlug, werden wir nie ge-
hörig vorrücken, sondern immer auf dem glei-
chen Flek stehen bleiben, weil alle unsre fähigen
Mitglieder ihre Zeit ganz den taglichen Arbeiten
wiedmen müssen.

Zimmermann: Eine der Hauptursachen,
warum unsre Revolution vom Volk gewünscht,
wurde, ist die ungeheuer verwirrte und will-
kühckiche Art, die in der Rechtsadministration 4. -79Y zu „u? u» >yrrr

statt hatte, und daher sollte dieser Meinung getrennt, und ich habe die Ehre, im
Gegenstand nun mit der äussersten Sorgfalt be- Namen der Majorität den Rapport abzustatten,
hamelt werden, um unsrem Volk hierüber das-î Die Majorität Eurer Commission findet, daß,
lenige zu leisten, was es durch die Revolution.da nach dem Gesez vom 10. Nov. 1798 alle
^à^I^Ach zu erreichen wünschte, und zu be- Feodal-Lasten theils unentgeldlich abgeschafft,

n.,5
'îî- àun haben wir hierüber theils abkäuflich gemacht worden, nun gar keine
gethan, sondern nach einem Gattungen von unabkauflichen Abgaben mehr

!>„o Leitfaden gearbeitet, in der Republik bestehen sollen.
wie wir Helvetien hier- Die Resolution des großen Raths, in Bezug

können, vermach- auf ein Arrete des Direktoriums vom 25. Jun.
c

Mittel besteht in Preisausschrei- sagt dagegen in ihren Erwagungsgründen, auf
Entwurf des besten Gesez- welche der gr. R. seine decretirte Tagesordnung

ànxìf. ^ auf diesem Weg gründet, daß da die Pcemizen (Erstlinge wel-
unt,/» fiynel.sten und zwekmäßigsten che Gemeinden ihren Rcligionsdienern bezahlen.

allem ans also keine Feodalabggbe seyn., sie auch nicht unker
^ îawchwse aus iz Mitgliedern be-dem Gesez vom 10. Nov. 1798 über die Feo-

ireyende Commission auf 5 Mitglieder, damit dalrechte begriffen seyen.
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Die Coinmisslcn ziehet ' also die Folgerung

daraus, daß d-rch diesen Schluß die Gemeinde
Wynigen diese eschwertc nicht nur fu- das Jahr
u?98, sondern a's nun nicht unter das Gesez
vom rc>. Nov. i?y8 gerechnete, weder aufge-
hobene noch abkäufiiche Abgabe, auch für die
Zukunft abzutragen gehalten seyn wurde.

Die Majorität der Commission kann ein sol-
ches Prinzipium nicht annehmen, vielmehr Hal-
tet sie sich iiberzeugt, daß jede Abgabe die in
Narura vor der Revolution, unter was Namen
es auch immer seyn mag, abgereicht worden
ist, in keine andere Kathegorie gebracht werden
könnet als unter jene, die das Gesez über die
Feodalrechte enthalt, daß folglich diese Abgabe
der Gemeinde Wynigen keineswegs von dem
Gesez ausgeschlossen werden könne, und ent-
weder unter die Rubrik der unentgeldlich aus-
gehobenen, oder unter die abkaufiichen Feodal-
Lasten zu rechnen seyen. Die Commission siekr
diese Abgabe als mit der lczrcrn Klasse verei-
genschastlich, folglich fur abkauflich an.

Wann also die Majorität der Commission
Euch, Bürger Senatoren, die Verwerfung des
Beschlusses anrarhet, so thut sie es aus voller
Ueberzeugung, die Sache nach den Grund-
fatzen der Constitution und der bestehenden Ge-
setze beurtheilt z» haben.

(Die Fort/ctzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Proklamation des Generals Massena an seine

Soldaten.

Die coalisirten Mochte hatten drei Armeen
gtgen Euch vereinigt; ihr Plan war, durch
Helvetic» ins innere von Frankreich einzudringen.

Ihr habt ihnen den Plun zernichtet. Ihr
habt die Limmat durchwatetund in 2 Tagen
Korsakows Armee zernchtet; alle seine Kano-
neu und Gepäcke habt Ihr ihm genommen, und

Zürich mit Sturm e.-ebert; 6220 Gefangene
und z verwundete Gen erale hat der Feind dort
zurükgelassen.

Ihr habt die Linth xassrt; Ihr habt die

östreichische Armee Lanzüch geschlagen, zo-N

Gefangene gemacht nnd 20 Kanonen erobert'
auf dem Schiachtfclde fiel ihr General. '

Die Armee, die Suwarxw anführte, rüste
bis auf Alrorf vor; Ihr zöget gegen dieselbe:
Ihr habt eine Zahne, zwei Kanonen erbeutet,
und den Feind zu einem schleunigen Rmzug
genöthigt; er hat Euch 6oo Verwundete zu?
rükgelasscn, unter welchen ein General und viele
Offiziere sich befanden.

Der Feind wurde bis auf Glarus zurükge-
drängt, und erlitt eine völlige Niederlage:
1500 habt Ihr ihm zu Gefangenen gemacht,
nnd einen General gelödet. Sein Heil nur in
der Flucht findend warf sich endlich der Feind
-n Graubündten, und überließ Euch iZooVer-
wundere, und überdas verlor er einen großen
Theil seiner Artillerie, und all sein Gepäcke.

Am Rhein wagten die Ueberbleibsel der ge-
schlagenen Corps, durch ein baierisches und
condeischcs Corps verstärkt, neue Angrisse, abcc
Ihr wäret schon dort zu ihrem Empfange be-
reit; auf der Seite von Schafhausen machtet
Ihr 15--0 Gefangene, nähmet 6 Fahnen, Ka-
nonen, und tödeter einen General. Zu Const.,-,z
habt Ihr 600 vom condcischeu Corps gefangen,
eine Fahne und Kanonen erbeutet, und einen
General getödet.

Von dem Lauf des Rheins, beim Punkt
seines Zusammenflusses mit der Aar, bis zu
den Gipfeln des Gotthards hat der Feind die-
ses ausgedehnte Schlachtfeld mit Leichen
übersäet.

Ihr habt endlich den Feind aus Helvetic»
verdrängt, und indem er den Strich Landes,
weichen er so theuer erkaufen mußte, verlohr,
hat er 30,000 Mann eingebüßt.

Soldaten sehet da das Werk von 15 Tagen!
Euer Vaterland und Helvetic» haben Euch

alle bürgerlichen Ehrenbezeugungen zuerkannt.

Wenn ganze Völker Euch den Tribut ihrer
Bewunderung und Erkenntlichkeit zollen, so

muß Euer General Euch erinnern, daß e »e

neue Laufbahn von Ruhm und Gefahren sieh

Euch eröffnet. In Eurem Namen macht er das
feierliche Versprechen, daß Ihr sie mit gleicher
Unerschrokenheit, mit gleicher Ergebenheit duru.)^
laufen werdet.
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